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1 Einleitung 

Die Firma Kiesbaggerei Weimar GmbH & Co. KG, Einharter Str. 30, 88356 Ostrach betreibt den Kiesabbau 

in der Grube Wagenhart, Gemeindegebiet Ostrach, Landkreis Sigmaringen.  

Die Kiesgrube befindet sich innerhalb des Waldgebietes „Wagenhart“ (630-650 m üNN) ca. 1,7 km östlich 

Ostrach bzw. NW Hoßkirch (siehe Abbildung 1). 

Die betrachtete Kiesgrube Wagenhart soll nach Süden erweitert werden. Die Erweiterung liegt innerhalb der 

regionalplanerisch gesicherten Fläche und umfasst eine Bruttofläche von 29,38 ha (inkl. einer am 20.10.2015 

genehmigten Fläche von 3,50 ha). Die Fläche liegt ebenfalls noch vollständig innerhalb des Waldgebiets Wa-

genhart. Neben dem Kiesabbau wird hier die Errichtung eines Kieswerks im Waldgebiet Wagenhart ange-

strebt. Dieses ist in einem separaten Genehmigungsverfahren zu genehmigen und nicht Bestandteil der hier 

vorliegenden UVU. 

 

 

Abbildung 1: Lage der Kiesgrube Wagenhart 
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1.1 Bestand 

Die bestehende Kiesgrube gliedert sich im Januar 2018 in: 

- den Abbaubereich,„offene Kiesgrube“, 38,17 ha, incl. Wasserflächen (temporärer Nassabbau), Zufahrt 

und Betriebsanlagen wie Waage etc. 

- Ausgestocke und z.T. abgeräumte Flächen, 7,01 ha 

- Flächen in Auffüllung, 14,13 ha, und 

- bereits rekultivierte Flächen (Aufforstungen 17,09 ha). 

Der Abbau schreitet derzeit sukzessive in südwestliche Richtung voran. Er befindet sich innerhalb des sog. 

„Kernbereichs Mitte“ (Abbauabschnitt 0).  

 

Die Verfüllung und Rekultivierung folgt im Wesentlichen dem Kiesabbau nach. Sie umfasst im Januar 2018 

wesentliche Teile entlang des Ostrands der Kiesgrube und stoppt hier vor dem geplanten Nassabbau. Außer-

dem werden noch Zugänge vom Kernbereich Mitte in die Kernbereiche Süd und Nord offengehalten. Klein-

flächig wurde bereits in der Südspitze des Kernbereichs Mitte verfüllt. 

An Stellen, wo nach Verfüllung die endgültige Geländeform schon erreicht ist, wurde bereits aufgeforstet (Teil 

des nordöstlichen Rands der Abbaustätte). 

 

Die Abbaubasis liegt im Falle des Trockenabbaus 2 m über dem mittleren Grundwasserhochstand (MHW). 

1.2 Planung 

Die Planung der Firma Weimar umfasst 2 Bereiche: 

a) Abbauerweiterung in den „Kernbereich Erweiterung Süd“ (Wald). 

b) Optimierung des geplanten Nassabbaus in den genehmigten Kernbereichen Mitte und Nord. 

 

a) Abbauerweiterung 

Die geplante Erweiterungsfläche beträgt 29,38 ha brutto (gerundet 29,4 ha) (inkl. einer am 20.10.2015 geneh-

migten Fläche von 3,50 ha). Sie liegt innerhalb des im Raumordnungsverfahren (ROV) festgelegten „Kernbe-

reich Erweiterung Süd“, umfasst diesen aber nicht vollständig: Der Kiesabbau soll sich zunächst auf den Be-

reich westlich des Gemeindeverbindungsweges Tafertsweiler – Hoßkirch beschränken. 

Die reale Netto-Abbaufläche wird sich auf einen Bereich innerhalb des Waldes beschränken (Abstand zum 

Waldrand 30 m), so dass Auswirkungen auf das Landschaftsbild minimiert werden. 



 Kiesabbau Wagenhart, Fa. Kiesbaggerei Weimar GmbH & Co. KG 

 Umweltverträglichkeitsuntersuchung – Einleitung 

 3 
 22.05.2019 13:55:00 

 

b) Optimierter Nassabbau 

Zum verbesserten Grundwasserschutz, auch im Zusammenhang mit einer späteren Kieswaschwasserent-

nahme, und zur Beschleunigung der Rekultivierung / Wiederaufforstung soll der bisher geplante verbleibende 

See im früheren Kernbereich Nord nur bis 2 m über der Aquiferbasis heraus gewonnen und anschließend wie-

derverfüllt werden. Durch die verbleibende Kiesschicht kann der Verfüllkörper aus ortsbürtigem Material un-

terströmt werden. Eine Verplombung wird vermieden. 

Im Gegenzug soll der geplante See im Kernbereich Mitte vergrößert werden.  

 

Mit Verwirklichung der Vorhabensteile a) und b) muss die bislang geplante Rekultivierung (Landschaftspflege-

rischer Begleitplan LBP 2007) angepasst werden: Der dauerhafte See Nord (9 ha) entfällt. An seiner Stelle wird 

See Mitte vergrößert (von 10 auf 17,8 ha auf Ebene der Trockenabbaubasis, bei Mittelwasser ca. 15,82 ha). In 

der Erweiterungsfläche im Kernbereich Süd entsteht ein zusätzlicher See „Süd“ (8,9 ha auf der Ebene der 

Trockenabbaubasis , bei Mittelwasser ca. 7,44 ha). 

Vorgaben aus der bisherigen Planung und der Genehmigung 2010 werden bei der Rekultivierungsplanung be-

rücksichtigt. 

 

Außerdem werden Abbau- und Verfüllplanung angepasst (Abbau-, Verfüllreihenfolge). Dies mündet in ein 

aktualisiertes Gesamtkonzept für die komplette Abbaustätte. 

1.3 Aufbau der Antragsunterlagen 

In den Antragsunterlagen wird auf eine Beschreibung von Vorhabensalternativen nach § 6 Abs. 3  UVPG ver-

zichtet, da es sich nicht um die Neuanlage eines Mineralgewinnungsbetriebs, sondern um die Fortführung ei-

nes bestehenden Standortes handelt. Die Vorteile des Standortes gegenüber einer Neuerschließung liegen im 

Vorhandensein aller erforderlichen Infrastruktureinrichtungen.  

 

Die Antragsunterlagen beinhalten folgende Bestandteile: 

- Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

- Technische Planung 

- Umweltverträglichkeitsuntersuchung (UVU) 

- Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) 
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Schon für die letzte Erweiterung in die Kernbereiche West und Nord (genehmigt 2010) wurde eine UVU er-

stellt (Ing.büro Dörr 2007). Z. T. kann die UVU auf den Ergebnissen von 2007 aufbauen. 

1.4 Aufgabenstellung der UVU 

Aufgabe der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist nach § 2 Abs. 1 UVPG die Ermittlung, Beschreibung 

und Bewertung der unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen eines Vorhabens auf: 

1. Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, 

2. Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 

3. Kultur und sonstige Sachgüter sowie 

4. die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern. 

 

Die Erarbeitung der UVU orientiert sich an den Vorgaben und Inhalten des Gesetzes zur Umweltverträglich-

keitsprüfung (UVPG). Die UVU dient als Bewertungsgrundlage für die zuständige Behörde, das LRA Sigma-

ringen. 

1.5 Aufbau und Methodik der UVU und LBP 

Im Anschluss an diese Einleitung werden die Schutzgüter nach UVPG im Sinne von einzelnen Fachgutachten 

behandelt. Die allgemeine Vorgehensweise bei der Betrachtung der einzelnen Schutzgüter und das Zusam-

menspiel zwischen UVU und LBP wird in Abbildung 2 beschrieben. Dabei lässt sich der vorgestellte Ablauf 

nicht bei jedem Schutzgut strikt durchhalten. Die einzelnen Arbeitsschritte werden, wenn notwendig, schutz-

gutspezifisch angepasst. 

 

Aufgrund der Kürze der Kapitel „Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter“ und „Wechselwirkungen“ wer-

den diese an das Ende dieser Einführung integriert (s. Kapitel 1.6). Alle anderen Schutzgüter werden eigen-

ständig behandelt. 
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Abbildung 2: Zusammenspiel zwischen UVU und LBP 
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1.5.1 Bestandserfassung 

Bei der Darstellung des Bestandes der einzelnen Schutzgüter werden, soweit möglich, die jeweilige Funktion 

bzw. Bedeutung, die Vorbelastungen sowie die Empfindlichkeit gegenüber Veränderungen dargestellt. 

Die Beurteilung erfolgt u.a. anhand vorliegender bzw. erhobener Unterlagen. Soweit als möglich wird auf die 

Ergebnisse der UVU 2007 zurückgegriffen. Für die Schutzgüter „Flora/Fauna“, „Landschaftsbild“ sowie 

„Wasser“ (Monitoring Grundwasser) wurden zusätzliche aktuelle Untersuchungen durchgeführt, dies erfolgte 

auf Basis der Ergebnisse des Scoping-Termins vom 24.10.2012. 

1.5.2 Bewertungsschritte 

Wie aus Abbildung 2 ersichtlich, werden bei jedem Schutzgut jeweils 2 Bewertungsschritte durchgeführt: 

1. Bewertung und Funktion des Schutzguts im jeweiligen Untersuchungsraum, 

2. Ermittlung des Konfliktpotenzials durch Überlagerung von Bestand und Vorhabenswirkung. 

Die Bestandsbewertung und die Ermittlung des Konfliktpotenzials erfolgt i.d.R. anhand einer drei- oder fünf-

stufigen Bewertungsskala und wird verbal argumentativ begründet.  

 

Für das Schutzgut „Flora und Fauna“ wird bei der Bestandsbewertung die Punktebewertung nach Ökokonto-

verordnung eingeführt. Diese kommt dann in der Eingriffsbilanzierung im Landschaftspflegerischen Begleit-

plan (LBP) zum Tragen, hier auch zusätzlich beim Schutzgut „Boden“. 

 

Im Rahmen der Konfliktbewertung wird fachlich abgeschätzt, ob und in welchem Ausmaß Beeinträchtigun-

gen durch das angestrebte Vorhaben auf die Schutzgüter zu erwarten sind. Für die Konfliktbewertung wird, 

sofern möglich, für jedes Schutzgut ein eigener Bewertungsrahmen aufgestellt, der sich an der vorhandenen 

Datengrundlage, an der vorhabensspezifischen Situation sowie den ermittelten Auswirkungen des Vorhabens 

orientiert. 

Diese Vorgehensweise erhöht die Transparenz bei der Beurteilung und legt die vom Bearbeiter zugrunde ge-

legten Kriterien offen. Für den Leser wird die Werteinstufung dadurch nachvollziehbar. 

 

Kriterien, die der Aufstellung des jeweiligen Bewertungsrahmens zugrunde liegen, sind: 

− Funktion und Bedeutung des Schutzguts im jeweiligen Untersuchungsraum 

− Dauer und Intensität der projektspezifischen Wirkungen 

− Erwarteter Zustand nach Ende der Renaturierung/Rekultivierung unter Einbeziehung des Regenerations-

vermögen und der Ausgleichbarkeit der (zeitweise) verlorenen Werte und Funktionen. 



 Kiesabbau Wagenhart, Fa. Kiesbaggerei Weimar GmbH & Co. KG 

 Umweltverträglichkeitsuntersuchung – Einleitung 

 7 
 22.05.2019 13:55:00 

 

Wenn sich die Beurteilung an vorgegebenen Richt- und Grenzwerten orientiert, wie z.B. bei der Betrachtung 

von Staubimmissionen, ist eine dreistufige Bewertung nicht sinnvoll. In solchen Fällen wird ohne ein Bewer-

tungsrahmen bei Überschreiten der Grenzwerte ein hohes bzw. bei Unterschreiten ein geringes Konfliktpo-

tenzial angesetzt. Sind die ermittelten Auswirkungen nicht erheblich, besteht kein Konflikt. 

1.5.3 Möglichkeiten der Kompensation 

Nach §6 UVPG erfolgt eine Beschreibung der Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswir-

kungen des Vorhabens vermieden, vermindert oder, soweit möglich, ausgeglichen werden können, sowie der 

Ersatzmaßnahmen bei nicht ausgleichbaren, aber vorrangigen Eingriffen in Natur und Landschaft. 

 

Im Rahmen der UVU werden Maßnahmenvorschläge erbracht. Die tatsächlich durchzuführenden Maßnah-

men, die den Naturhaushalt betreffen, werden im Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) festgelegt. 

1.5.4 Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) 

Im Anschluss an die UVU folgt als getrenntes Papier der LBP. Er wird auf der Grundlage der im Rahmen der 

UVU durchgeführten Bestandsaufnahmen und Bewertungen sowie der Beschreibungen der Auswirkungen 

und Konflikte erarbeitet. Die Empfehlungen der UVU zur Vermeidung und Minimierung, zum Ausgleich und 

Ersatz des Eingriffs werden im LBP aufgenommen und in konkrete planerische Maßnahmen umgesetzt. 

Durch die Genehmigung erhalten diese ihren rechtsverbindlichen Charakter. 

 

Der LBP beschränkt sich dabei auf die naturschutzrechtlichen Aspekte. Die Kompensation von Beeinträchti-

gungen beim Schutzgut Mensch (z.B. mögliche Beeinträchtigungen durch Immissionen etc.) werden in der 

Regel durch technische Maßnahmen vermieden oder zumindest auf ein unerhebliches Maß minimiert. Die 

notwendigen Maßnahmen werden im Rahmen der UVU aufgeführt. 

 

Die Erarbeitung des LBPs erfolgt entsprechend dem Leitfaden für die „Eingriffs- und Ausgleichsbewertung 

bei Abbauvorhaben“ (LfU 1997). Wesentliche Bestandteile des LBPs (Bestandsaufnahme und Bewertung, 

Konfliktanalyse etc.) werden jedoch bereits in der UVU behandelt und können daher für den LBP übernom-

men werden. 
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Der LBP enthält 4 Abschnitte: 

1. Übernahme der UVU-Ergebnisse (Schutzgutbewertung, Konfliktbewertung) 

2. Erarbeitung eines Folgenutzungskonzeptes und von Renaturierungszielen 

3. Erarbeitung von Renaturierungsmaßnahmen mit verbindlicher Plandarstellung 

4. Bearbeitung der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung 

Im Rahmen der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung wird der Nachweis erbracht, dass mit den getroffenen 

Renaturierungs- bzw. Rekultivierungsmaßnahmen der Ausgleich nach BNatSchG geschaffen wird. 

1.6 Schutzgüter der UVU 

1.6.1 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Die UVU betrachtet Auswirkungen des beantragten Vorhabens auf Kultur- (Bau-, Boden-, archäologische 

und sonstige Kulturdenkmale) und sonstige Sachgüter nur, wenn sie innerhalb des geplanten Vorhabensgebiet 

liegen oder durch die dort geplanten Tätigkeiten zerstört oder auf sonstige Weise beeinträchtigt werden könn-

ten. 

 

Das Vorhandensein von Denkmalen oder archäologischer Fundstellen wurde bei der Landesdenkmalverwal-

tung (Regierungspräsidium Tübingen, Referat 26) angefragt. 

Ergebnis: 

Im näheren Umfeld des Vorhabens liegen zwei Verdachtsflächen der archäologischen Denkmalpflege: 

- Mittelalterarchäologie 

> 300 m SO der Erweiterung befindet sich der "Schlossbühl" (Gemarkung Hoßkirch, s. Abbildung 3). 

Der Name deutet wahrscheinlich auf eine abgegangene Burg hin, die derzeit jedoch nicht genau zu lokali-

sieren ist. Ggf. handelt es sich bei der Burgstelle um ein Kulturdenkmal i. S. d. §2 DSchG, an dessen Er-

haltung ein öffentliches Interesse besteht. 

- Vor- und Frühgeschichte 

Im Gewann „Sackäcker“ südlich der Erweiterung, außerhalb des Waldes (s. Abbildung 3) sind nach Luft-

bild hellere, rundliche Verfärbungen im Ackergelände festzustellen, die stark verflachte vorgeschichtliche 

Grabhügel vermuten lassen. Ein archäologische Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. 

Durch ihre Lage außerhalb der Eingriffsflächen werden die beiden Verdachtsflächen nicht durch das Vorha-

ben betroffen, auch nicht durch Zuwegungen oder sonst. baubedingte Änderungen. Es entsteht kein Kon-

flikt. 
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Abbildung 3: Lage der Erweiterung (rot) zu „Schlossbühl“ und „Sackäcker“ 

 

Das RP führt weiter aus: 

Nach derzeitigen Kenntnisstand sind im Engriffsgebiet selbst keine archäologische Kulturdenkmale bekannt. 

Das Vorhandensein bisher unbekannter oder verborgener Kulturdenkmale ist jedoch nicht auszuschließen, 

zumal es sich dabei um Waldfläche handelt. 

Vorsorglich wird deshalb auf die Regelungen des § 20 DSchG hingewiesen: „Sollten bei Erdarbeiten Funde 

(beispielsweise Scherben, Metallteile, Knochen) und Befunde (z. B. Mauern, Gräber, Gruben, Brandschichten) 

entdeckt werden, ist die Archäologische Denkmalpflege beim Regierungspräsidium Tübingen unverzüglich zu 

benachrichtigen. Fund und Fundstelle sind bis zur fachlichen Begutachtung, mindestens bis zum Ablauf des 4. 

Werktags nach Anzeige, unverändert im Boden zu belassen. Die Möglichkeit zur fachgerechten Fundbergung 

und Dokumentation einzuräumen“. 
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1.6.2 Wechselwirkungen 

Wenn infolge vorhabensbedingter Eingriffe Sicherheits-, Schutz- oder andere Maßnahmen getroffen werden 

müssen und diese Maßnahmen oder im LBP festgelegte Kompensationsmaßnahmen Wechselwirkungen mit 

anderen betroffenen Schutzgütern haben, werden diese im Kapitel “Wechselwirkungen” gesondert untersucht 

und deren Wirkung bewertet. 

Wesentliche Wechselwirkungen wurden im Laufe der UVU beim geplanten Vorhaben nicht festgestellt oder 

jeweils bei der Bearbeitung der einzelnen Schutzgüter berücksichtigt.  
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